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I. Unterlagen vom Praxisvorgänger

• Die betriebswirtschaftliche Auswertung (aktuell)

Immaterieller Praxiswert
Liquiditätsprognose

• Die Gewinnermittlung

Immaterieller Praxiswert
Liquiditätsprognose
(längerfristige Betrachtung – 3 Jahre)

• Das Anlagenverzeichnis

Materieller Praxiswert

• Die Summen- und Saldenliste (aktuell)

Immaterieller Praxiswert
Liquiditätsprognose



Branchenpaket Ärzte DATEV



Ärztekammermethode

Ertragswertmethode



Ärztekammermethode

Ertragswertmethode



Ärztekammermethode

Ertragswertmethode



Ärztekammermethode

Ertragswertmethode



Ärztekammermethode

Ertragswertmethode



Ärztekammermethode

Ertragswertmethode



Ärztekammermethode

Ertragswertmethode

Anlagenverzeichnis



II. Praxisbewertung – Betriebsvergleich
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II. Praxisbewertung - Methoden

• „Machbarkeitsanalyse“

• Ertragsorientierte Betrachtungsweise 

Ertragswertmethode

Finanzierbarkeit



• Ärztekammermethode
Hinweise zur Bewertung von Arztpraxen 09.09.2008

Der Wert einer Praxis setzt sich unter der
Annahme der Fortführung dieser Praxis aus
dem

•Substanzwert (materieller Praxiswert)

und dem

•ideellen Wert (immaterieller Praxiswert)
zusammen

II. Praxisbewertung - Methoden

• EDV gestützter Bewertungsrechner



Ermittlung des Substanzwerts:

Marktwert jedes einzelnen Wirtschaftsgutes
Anlagenverzeichnis
Enthält historische Anschaffungskosten und den aktuellen
Buchwert; vermittelt einen Überblick über die vorhanden
Wirtschaftsgüter und kann nur Hinweise zu einem
eventuellen Marktwert geben, stellt aber diesen nicht dar.

Ermittlung des ideellen Wertes:

Ertragsorientierte Ermittlung
Ermittlung der Umsatz-, Kostenstruktur und Korrektur um
alternatives Arztgehalt => nachhaltig erzielbarer Gewinn
x Anzahl der Jahre, in denen von einer Patientenbindung

durch den bisherigen Praxisinhaber ausgegangen werden
kann
grundsätzlich x 2 ; Berufsausübungsgemeinschaften x 2,5

II. Praxisbewertung - Methoden





Erfahrungsgemäß werden das 0,8 – 1,3 fache
des zu erwartenden Jahresüberschusses geleistet;
hier 1,28 facher Jahresüberschuss



Bewertungsrechner nach  Medmaxx/ Prof. Dr. Wolfgang Merk, öffentlich  bestellter Sachverständiger für die 
Bewertung von Unternehmen und Praxen im Gesundheitswesen

EDV gestützter Bewertungsrechner

! Zulassungswert >Gesamtwert  !



8,3 fache der Gewinnerwartung è



9 fache der Gewinnerwartung è



130 %    der Umsatzerwartung bei Steuerberater
72 %             der Umsatzerwartung bei Arzt



II. Praxisbewertung Finanzierbarkeit / Prognose
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II. Praxisbewertung Finanzierbarkeit / Prognose



III. Bewertung - EDV gestützter Karriererechner



III. Bewertung - EDV gestützter Karriererechner



III. Bewertung - EDV gestützter Karriererechner



III. Fördermöglichkeiten für Praxisübernehmer/-gründer

A) Bundesagentur für Arbeit – Gründungszuschuss
Rechtliche Grundlage: - § 93 SGB III 

- Geschäftsanweisung zum GZ vom 01.04.2012

Gem. der Geschäftsanweisung der Bundesagentur für Arbeit
„Vorrang der Vermittlung ist zu berücksichtigen

aber … die Prüfung des Vermittlungsvorrangs hat stets individuell
zu erfolgen und darf nicht dazu führen, dass bestimmte Branchen
oder Fachkräfte grundsätzlich von einer Förderung ausgeschlossen werden.“

Kontra Gründungszuschuss (Vermittlungsvorrang):
• Nachhaltige Integration innerhalb des Arbeitslosengeld-Bezugszeitraumes ?
• Können sofort oder in absehbarer Zeit Stellenangebote unterbreitet werden ?
• Bestehen andere Hemmnisse, die den Integrationserfolg behindern ?

Ermessensentscheidung der Bundesagentur für Arbeit.

Pro Gründungszuschuss:
• potentielle Arbeitgeber bieten nur befristete Arbeitsverhältnisse an, sodass eine 

längerfristige Lebensplanung nicht möglich ist
• Familienfeindliche Dienstplangestaltung bei Jobangeboten 
• Arbeitsplatzangebot bietet keine Entwicklungsmöglichkeiten oder Perspektiven
• kein dem Ausbildungsstand angemessenes Tätigkeitsfeld 
• keine dem Ausbildungsstand angemessene Vergütung
• § 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Schwerbehinderung)

§ 33 Nr. 5. Gründungszuschuss entsprechend § 93 des Dritten Buches durch die
Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 (ist zu gewähren)

J

L



III. Fördermöglichkeiten für Praxisübernehmer/-gründer

A) Bundesagentur für Arbeit – Gründungszuschuss

1) Persönliche Voraussetzungen für Gründungszuschuss

• Gründung, so lange noch mindestens 150 Tage  Anspruch
auf Arbeitslosengeld besteht. 

•Existenzgründung muss Haupterwerb sein

• Durch die Selbstständigkeit muss die Arbeitslosigkeit
beendet werden. Kein direkter Übergang von einer 
Angestelltentätigkeit in geförderte Selbstständigkeit



A) Bundesagentur für Arbeit – Gründungszuschuss

2) sachliche Voraussetzungen für Gründungszuschuss
• Antragsstellung vor Gründung
• Stellungnahme einer fachkundigen Stelle zur Tragfähigkeit

der Gründung
• Bestätigung  der steuerlichen Anmeldung  durch das Finanzamt

3) Höhe Gründungszuschuss 

zwei Phasen und somit bis zu insgesamt 15 Monate

Grundförderung: sechs Monate lang in Höhe des bisherigen Arbeitslosen-
geldes  zuzüglich monatlicher Pauschale von 300 Euro 

Aufbauförderung: weitere neun Monate je 300 Euro, wenn die Geschäfts-
tätigkeit anhand von Unterlagen dargelegt wird.

III. Fördermöglichkeiten für Praxisübernehmer/-gründer



2) Öffentliche Darlehn   

Information und Beratung über Ihren 
Bankberater

(KfW, DtA )

III. Fördermöglichkeiten für Praxisübernehmer/-gründer



IV. Praxisfinanzierung

Umfang der Finanzierung   

Hinweis:   Früher 2-Konten-Modell

heute betriebliche Schulden so
lange behalten, wie das Geld 
sinnvoll anderweitig verwendet
werden kann

Fälligkeit (endfällig, laufende Tilgung)
zu Einzelheiten vgl. Gründungskonzept des 
Bankberaters mit Vergleichsrechung: 
Annuitätendarlehen ó Endfälliges Darlehen



IV. Praxisfinanzierung

2020
Kaufpreis 200 T€

Tilgung 2020-2029

2030
Kaufpreis 200 T€

Tilgung 2030-2039

klassische Variante

vor
Steuern

2 %

nach
Steuern
1,0 %

è
vor

Steuern
2 %

nach
Steuern

2 %
è



2020
Kaufpreis 200 T€

Tilgung 0,00 €

2029
Kaufpreis 200 T€

!!! bar !!!

2020 bis 2029
Ansparung  200 T€
als Tilgungsersatz

notw. Rendite  > 1,0 %

Tilgung 2030-2039
200 T€

IV. Praxisfinanzierung

betriebswirtschaftlich optimierte Variante



1. Exkurs / Einzelpraxis  - Absicherung der Praxisfinanzierung mit
Risikolebensversicherung

IV. Praxisfinanzierung – Absicherung der Familie

Das Darlehen für den Praxiskauf sollte unbedingt entsprechend der 
Valuta, mit einer RISIKO-Lebensversicherung abgesichert werden.

Vorteil:
Þ Die Erben tragen nicht das Risiko der Verwertung der Praxis
Þ Absicherung über niedrige Beiträge möglich, da nur das 

Todesfallrisiko – ohne Kapitalbildung - abgesichert wird.
Þ Im Versicherungsfall - Todesfall - müssen nicht weitere 

Sicherheiten liquidiert werden, die für die Versorgung der Familie 
bestimmt waren.



2. Exkurs/ Gemeinschaftspraxis   - Regelungen im Gesellschaftsvertrag 
- Absicherung der Abfindung mit

Risikolebensversicherung

IV. Praxisfinanzierung – Absicherung der Familie



2. Exkurs 

IV. Praxisfinanzierung – Absicherung der Familie



2. Exkurs

IV. Praxisfinanzierung – Absicherung der Familie



in Kooperation

• allgemeine Grundlagen   

Bei Praxiseröffnung entsteht die Verpflichtung, den 
Überschuss der Praxiseinnahmen über die 
Ausgaben festzuhalten.

Die freien Berufe sind per Gesetz nicht verpflichtet,
Bücher zu  führen und regelmäßige Abschlüsse zu 
machen

Methoden der Gewinnermittlung sind:

- Einnahmeüberschussrechnung

- Bilanz und Gewinn- und Verlustrechung

V. Jetzt geht´s los



in Kooperation

• Einnahmeüberschussrechnung 
- Bei der Einnahmeüberschussrechnung gilt das Geldflussprinzip
- Entstandene Forderungen oder Verbindlichkeiten bleiben  

unberücksichtigt

V. Jetzt geht´s los

Gewinn ermittelt durch 
Zu-und Abflussprinzip

• Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Entscheidend ist, wann die Betriebseinnahmen und –ausgaben

wirtschaftlich entstanden sind.
- Die Entstehung von Forderungen und Verbindlichkeiten ist 

gewinnwirksam 



in Kooperation

• Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
(Beispiel) : Einkünfte insgesamt 100.000,00 €

1. zvE 01     10.000 €       Est (Grundtabelle): 300 €
2. zvE 02     90.000 €       Est (Grundtabelle): 31.200 €

Summe 31.500 €

1. zvE 01     50.000 € Est (Grundtabelle): 13.500 €
2. zvE 02     50.000 € Est (Grundtabelle): 13.500 €

Summe 27.000 €

V. Jetzt geht´s los

Differenz 4.500 €



in Kooperation

Beispiel:
Gewinnerhöhung in 03 führt zu Steuernachzahlung in Höhe von 
rund 30.000 Euro. (Die Gewinnerhöhung kann sowohl aus 
Umsatzerhöhungen als auch insbesondere aus dem Wegfall der 
Abschreibungen des Praxiskaufpreises resultieren.) 
Da die Steuererklärung erst Ende 04 fertig gestellt wird, wird die 
Nachzahlung für 03 im Frühjahr 05 fällig. Insgesamt wird das 
Finanzamt folgende Rechnung aufmachen

Nachzahlung 03 30.000 Euro
nachträgliche Vorauszahlung für 04 30.000 Euro

fällig im Frühjahr 05 60.000 Euro

Zusätzlich Erhöhung der laufenden – quartalsweisen –
Vorauszahlung um jeweils 7.500,00 Euro (bei Anpassung 
der VZ ab dem 10.03.05) oder 10.000,00 Euro (bei 
Anpassung der VZ ab dem 10.06.05).

N NDie Liquiditätsfalle 

V. Jetzt geht´s los



in Kooperation

• Ab in die Liquiditätsfalle 

Lösung:

- Steuerberechnung laufend 
(Schätzung im 4. Quartal, um die kommende
Steuerbelastung frühzeitig einplanen zu können)

- Steuervorausschau
(wichtig: Festsetzung nachträglicher Voraus-
zahlungen durch das Finanzamt einplanen)

NN

V. Jetzt geht´s los



in Kooperation

V. Jetzt geht´s los



Mit Beginn der Niederlassung erzielen Sie Einkünfte aus
selbständiger Arbeit. Noch vor Beginn der Tätigkeit
entstehen regelmäßig erhebliche Ausgaben è
Vorpraxiskosten.

1. Fahrtkosten
2. Übernachtungskosten
3. Verpflegungsmehraufwand; Reisenebenkosten

Bewirtungskosten
4. Doppelte Haushaltsführung
5. Fortbildungskosten
6. Telefonkosten
7. Umzugskosten
8. Sonstige Praxisvorlaufkosten
9. steuerlich eingebrachtes Vermögen

VI. Praktische Hinweise



zu 1) Fahrtkosten

Beispiel für Fahrten:
Praxisbesichtigung
Bank
Steuerberater
Rechtsanwalt
Versicherungsmakler
Besuche von Messen
Kassen/ -zahnärztliche Vereinigung
Immobilienmakler (wenn er Praxismieträume 
vermittelt)

Beispiel für Nachweise:
Eigenbeleg / Bericht (s.o.)
Terminkalender für Besuche
evtl.  Bestätigung oder Einladung
Bewirtungsquittungen
Tankbelege
Fahrtenbuch

VI. Praktische Hinweise



zu 2) Übernachtungskosten

nur in tatsächlich nachgewiesener Höhe 
(Hotelrechnung)

zu 3) Verpflegungsmehraufwand; Reisenebenkosten
Für Verpflegungsaufwand werden bei Geschäfts- und Dienstreisen 
Pauschalbeträge gewährt, deren Höhe sich nach der Dauer der Abwesenheit von 
Zuhause richtet; Verlassen des eigenen Hauses – Rückkehr nach Hause:

-bei Inlandreisen und mehr als 8 Std. Abwesenheit
14,00 €

-bei Inlandreisen je Kalendertag mit 24 Std. Abwesenheit
28,00 €

-bei Inlandreisen An- und Abreisetag  wenn danach oder davor 24 Std. 
14,00 € Abwesenheit

Achtung: Aufwendungen für Bewirtungen von Geschäftsfreunden sind mit ihren 
tatsächlichen Beträgen anzusetzen und nur zu 70% abzugsfähig

VI. Praktische Hinweise



zu 4.) Doppelte Haushaltsführung

Erfordert die Praxisgründung/-übernahme gleichzeitig die Begründung eines
zusätzlichen Wohnsitzes, sind die notwendigen Mehraufwendungen hierfür
als Betriebsausgaben zu erfassen.
Abziehbar sind also die Kosten, die durch die zusätzliche Haushaltsführung
neu entstehen.

zu 8.) Sonstige Praxisvorlaufkosten
nBeratungskosten, die im Zusammenhang mit der geplanten

Niederlassung entstehen (Rechtsanwalt, Steuerberater etc.)
nKosten für Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften
nFahrten zu Berufskollegen, die sich ebenfalls niedergelassen

haben, z.B. für Beratungsgespräche

VI. Praktische Hinweise



Ihr Ansprechpartner

Freizeichnung:
Der Inhalt des Seminars wurde nach bestem Wissen erstellt, Haftung und Gewähr müssen jedoch 
wegen der Komplexität und dem ständigen Wandel der Rechtslage ausgeschlossen werden. Der 
Inhalt des Vortrages kann die individuelle steuerliche Beratung des Einzelfalls nicht ersetzen.  
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